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Sven Heilmann:  
„Keiner darf verloren gehen“ – neue 
Chancen in Coronazeiten 
Ein Erfahrungsbericht aus der Jugendberufsagentur Rostock 

Mit dem Beginn der Coronapandemie im März 2020 entstand in der Rostocker Jugendbe-
rufsagentur, dem Jugendhaus Rostock, eine völlig neue Herausforderung für die Beratung 
unter einem Dach – nicht nur für die Kund/innen, sondern auch für die Mitarbeiter/innen. 
Für die Betreuung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mussten schnell neue Wege 
gefunden werden, damit keine „Generation Corona“ entsteht. 

1. Das Jugendhaus Rostock

Das Jugendhaus Rostock ist eine Jugendberufsagentur, die 
seit 2015 unter einem Dach mit den Partnern des Amtes für Ju-
gend, Soziales und Asyl der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock, dem Hanse-Jobcenter Rostock sowie der Agentur für 
Arbeit Rostock arbeitet. Mit einer gemeinsamen Eingangszo-
ne, dem BIZ, dem Berufspsychologischen Service, dem Ärztli-
chen Dienst, der Familienkasse sowie dem Amt für Ausbil-
dungsförderung im Gebäude des Jugendhauses arbeiten viele 
Kolleg/innen oft Tür an Tür gemeinsam für die jungen Men-
schen. Ein fachlicher Austausch ist damit sehr einfach und un-
bürokratisch möglich.

Im März 2020 änderte sich die Situation des Zugangs für Kund/
innen schlagartig, als zunächst nahezu alle Kontakte entweder 
telefonisch oder online laufen mussten. Die Tür des Jugend-
hauses war lediglich für Notfälle, z.B. drohende Obdachlosig-
keit, Mittelosigkeit oder sonstige Notlagen, die eine persönli-
che Beratung erforderlich machten, geöffnet. 

2. Wie es gelang, in Kontakt mit den 
 Jugendlichen zu bleiben 

Zunächst wurden alle Kund/innen per Mail bzw. Anschreiben 
über die neuen Kommunikationswege informiert. Alle Anlie-
gen, die sonst am Empfangstresen durch die Eingangszone 
erledigt werden konnten, wurden ab sofort telefonisch geklärt. 
Erstaunlich war, dass die meisten unserer Kund/innen mit gro-

ßem Verständnis und Kooperationsbereitschaft auf diese Neu-
erung reagierten. Sie nutzten verstärkt ab April die Möglichkei-
ten der Online-Angebote, z.B. für Veränderungsmitteilungen, 
sowie die seit März geschaltete Hotline ins Jugendhaus. 

Vermittler/innen und Fallmanager/innen entdeckten für sich 
neben telefonischen Beratungsgesprächen auch „Beratungs-
spaziergänge“. Viele Kund/innen, gerade jene, welche sich in 
der Betreuung des Sozialpädagogischen Fallmanagements 
des SGB VIII sowie des Fallmanagements SGB II befanden, 
nahmen diese rechtskreisübergreifend durchgeführten nied-
rigschwelligen Walk-and-talk-Angebote dankbar an. Der per-
sönliche Kontakt wurde für viele unserer jungen Menschen 
oftmals als angenehmer empfunden als das Telefonat oder 
eine Mail. Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch auch, dass etwa 
20 % der meist marktferneren Kund/innen nicht oder sehr 
schwer für unsere Kolleg/innen erreichbar waren. In diesen 
Fällen wurde per Postkarte in den Briefkasten versucht, den 
Kontakt anzubahnen – mit gutem Erfolg. 

Eine weitere gute Möglichkeit, mit jungen Menschen in Kon-
takt zu treten bzw. es auch zu bleiben, war das seit 2017 laufen-
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de Projekt „Come In“. Ziel dieses Projekts ist es, mit einem ver-
stärkten, aufsuchenden Beratungsansatz junge, vom System 
abgekoppelte Menschen in ihren „Lebenswelten“ zu treffen, sie 
über die Unterstützungsmöglichkeiten des Jugendhauses und 
dessen Partner zu informieren und sie damit als Kund/innen 
des Jugendhauses zu gewinnen. 

Unter den Corona-Bedingungen gelang es dem Träger gut, 
sich schnell auf die neue Situation einzustellen und die virtuel-
len Kontakte per Telefon/Mail z.B. durch den bewährten mobi-
len Bus und terminierte Besuche im häuslichen Umfeld der 
Jugendlichen aktiv zu nutzen. Durch die sehr enge Vernetzung 
mit anderen lokalen Trägern der freien Jugendhilfe konnten 
dadurch persönliche Kontakte aufrechterhalten werden. Wich-
tig war, die Vertrauensbasis der Mitarbeiter/innen zu den 
Kund/innen zu erhalten und diese nicht durch Kontaktängste 
und verstärkte Rückzugstendenzen der Jugendlichen abreißen 
zu lassen. Durch eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den persönlichen Berater/innen im Jugendhaus konnten 
wichtige Kontakte und Vertrauen erhalten werden. 

Viele Jugendliche nahmen die Video
telefonie als „digital natives“ sehr  
gut an.

Da im Frühjahr viele Schulen wochenlang nur online unter-
richteten und kein persönlicher Kontakt in den Schulen durch 
die Berufsberatung stattfinden konnte, boten die Berufsbera-
ter/innen Online-Sprechstunden an. Diese wurden auch sehr 
gut von den Jugendlichen genutzt. Es galt ja auch für noch 
viele Unentschlossene, die richtige Berufswahlentscheidung 
bis zum Ausbildungsstart im September zu treffen. 

Ein Teil der Berufsberater/innen war bis zum Sommer zur Un-
terstützung des operativen Services zur Bearbeitung von Kurz-
arbeitergeld-Anträgen abgezogen worden. Trotzdem konnte 
der Kontakt zu den Schulen und Schüler/innen gehalten wer-
den, da die Berufsberater/innen an bestimmten Tagen für Fra-
gen per Mail bzw. Videoberatung erreichbar waren. Viele Ju-
gendliche nahmen die Videotelefonie als „digital natives“ sehr 
gut an. 

3. Positive Erfahrungen während des 
Lockdowns

Mit der Umstellung auf telefonische oder Mail-Beratung nahm 
die Sorge zu, dass viele Jugendliche nicht mehr erreicht wer-
den bzw. dass Jugendliche die Kontakteinschränkungen als 
Grund für nicht wahrzunehmende Termine vorschieben könn-

ten. Während dieser Zeit kam allen das Urteil des Bundesge-
richtshofs (BGH) zur Deckelung der Sanktionen durch die Job-
center zugute, welche besonders bei der  Sanktionierungspraxis 
gegenüber jungen Menschen Berücksichtigung fanden. Darü-
ber hinaus wurden sofort mit dem Lockdown die Bedingungen 
zum erleichterten Zugang zu SGB II-Leistungen geschaffen. 
Diese wurden im Weiteren durch die Härtefallbestimmungen 
während der Coronapandemie von der Bundesagentur für Ar-
beit geregelt, sodass de facto eine Sanktionierung, z.B. bei Mel-
deversäumnissen, nicht mehr stattfand. Unter diesen Bedin-
gungen konnten Beratungsgespräche und Vereinbarungen mit 
Kund/innen ohne Sanktionierungsdruck durchgeführt wer-
den. Dies war eine Chance und Herausforderung für Mitarbei-
ter/innen und Kund/innen zugleich.

Allen Skeptikern zum Trotz wurden u.a. durch Anrufe der Ver-
mittler/innen bei den jungen Erwachsenen, durch spezielle 
individuelle Kundenanschreiben, aber auch Walk-und-talk-An-
gebote mehr junge Menschen erreicht als vorher gedacht war. 
Die meisten Kund/innen waren bei einem vorher vereinbarten 
Termin gut erreichbar und waren dankbar für einen Kontakt zu 
ihrem Vermittler. Im Vordergrund der meisten Gespräche stand 
die persönliche Situation der jungen Menschen, die durch die 
Kontaktbeschränkungen verschärft wurde. Besonders bei 
Kund/innen in Betreuung der Fallmanager/innen (SGB II und 
VIII) mit erhöhtem Unterstützungsbedarf waren diese Gesprä-
che sehr hilfreich für die Stabilisierung der persönlichen Situa-
tion und um Mut zuzusprechen. Denn der Lockdown sorgte 
insbesondere bei jungen Menschen für eine Verschärfung der 
ohnehin schon komplexen persönlichen Problemlagen.

Bei Leistungsangelegenheiten wurden bislang Termine im 
Leistungsteam vereinbart, um die Anträge sowie leistungs-
rechtliche Sachverhalte persönlich zu besprechen. Mit den 
Kontaktbeschränkungen fanden diese Gespräche überwie-
gend telefonisch terminiert statt. Dies hatte zwei positive Effek-
te: Die Kolleg/innen des Leistungsteams konnten während 
dieser turbulenten Anfangszeit der Pandemie „störungsfreier“ 
und schneller im Sinne der Kund/innen arbeiten und trotzdem 
selbst bei spontanen Anrufen der Kund/innen alle Anliegen un-
problematisch klären. 

Auf kommunaler Ebene wurde wegen Corona zudem ein loka-
les Moratorium der Stromanbieter vereinbart, sodass bei 
Stromschulden keine Stromabschaltung durch den Energie-
versorger bis 30. Juni 2020 vorgenommen wurde. Dies sorgte 
für deutlich weniger Notfälle und Sicherheit bei unseren Ju-
gendlichen.

Der Schutz vor Ansteckungen war ebenfalls ein sehr wichtiger 
Aspekt. Die Infektionsgefahr für die Kolleg/innen im Leistungs-
team war durch die ausschließlich telefonischen Kontakte 
deutlich geringer. Die krankheitsbedingte Ausfallquote war so 
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gering wie noch nie! Kund/innen und Kolleg/innen empfan-
den beiderseits diese Art von Kommunikation als sehr unkom-
pliziert und äußersten sich durchweg positiv. 

Nicht nur im Leistungsteam, sondern auch in der Vermittlung 
und sozialpädagogischen Beratung erfolgte der Ausbau des 
mobilen Arbeitens. Bei Bedarf können inzwischen nahezu alle 
Kolleg/innen im Homeoffice arbeiten. Es bleibt jedoch vor-
rangiges Ziel im Jugendhaus Rostock, für unsere Kund/in-
nen persönlich da zu sein. Die für die erste Kontaktaufnahme 
so wichtigen Erstgespräche wurden in den dafür speziell her-
gerichteten Corona-Beratungsbüros persönlich durchge-
führt. In den wenigen Fällen, in denen seitens des Kunden/
der Kundin der ausdrückliche Wunsch nach einer telefoni-
schen erstmaligen Beratung geäußert wurde, fand das Erst-
gespräch auch am Telefon statt. 

Eine sich rasch ändernde Infektionslage, neue Verhaltensregeln 
sowie die damit verbundene Unsicherheit der Kolleg/innen 
zeigte, dass eine frühzeitige Einbindung der Mitarbeiter/innen 
sowie eine gute Kommunikation mit ihnen unentbehrlich sind. 

Durch die Einstellungsstopps in den meisten Unternehmen 
war nicht mehr die direkte Integration in Arbeit oberstes Ziel, 
sondern die verlässliche Leistungsgewährung sowie das Kon-
takthalten zu unseren Kund/innen. Mit der Lockerung der 

Kontaktbeschränkungen ab Sommer 2020 konnte wieder fle-
xibel auf das Integrationsgeschäft umgestellt und aufgrund 
der weiterhin hohen Ausbildungsbereitschaft der Unterneh-
men konnten erfolgreich viele junge Menschen in Arbeit- und 
Ausbildungsstellen vermittelt werden. 

Die für die erste Kontaktaufnahme so 
wichtigen Erstgespräche wurden in 
den dafür speziell hergerichteten 
CoronaBeratungsbüros persönlich 
durchgeführt.

Es bleibt die Hoffnung, dass mit der Verfügbarkeit eines wirk-
samen Impfstoffes ab Anfang 2021 die Kontaktbeschränkun-
gen gelockert und dann in absehbarer Zeit aufgehoben wer-
den. Dies böte besonders für junge Menschen die Chance, von 
den auch weiterhin vorhandenen beruflichen Chancen auf 
dem hiesigen Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu profitieren. 
Damit könnte die Coronazeit, wenn man sie rückwirkend be-
trachtet, nur eine kurze Episode in der Biografie vieler junger 
Menschen bleiben und keine nachhaltigen Auswirkungen hin-
terlassen.
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